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§150
(1) Ein Erwachsener, der unter Ausnutzung seiner Stellung einen Jugend

lichen anderen Geschlechts zwischen vierzehn und sechzehn Jahren, der 
ihm zur Erziehung oder Ausbildung anvertraut ist oder der in seiner Ob
hut steht, zu sexuellen Handlungen mißbraucht, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung bestraft.

(2) Ein Erwachsener, der unter denselben Voraussetzungen einen Jugend
lichen anderen Geschlechts zwischen sechzehn und achtzehn Jahren zum 
Geschlechtsverkehr oder zu geschlechtsverkehrsähnlichen Handlungen miß
braucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Verurteilung 
auf Bewährung bestraft.

§151
Ein Erwachsener, der mit einem Jugendlichen gleichen Geschlechts sexu

elle Handlungen vornimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder mit Verurteilung auf Bewährung bestraft.

§152
Geschlechtsverkehr zwischen Verwandten

(1) Verwandte in gerader Linie, die miteinander Geschlechtsverkehr 
durchführen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft. Ju
gendliche sind strafrechtlich nicht verantwortlich.

(2) Geschwister, die miteinander Geschlechtsverkehr durchführen, wer
den mit Verurteilung auf Bewährung oder Freiheitsstrafe bis zu zw^ei Jah
ren bestraft. Bei Jugendlichen kann von Maßnahmen der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit abgesehen wrerden.

Unzulässige Schwangerschaftsunterbrechung 
§ 153

(1) Wer entgegen den gesetzlichen Vorschriften die Schwangerschaft 
einer Frau unterbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
mit Verurteilung auf Bewährung bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Frau dazu veranlaßt oder sie dabei 
unterstützt, ihre Schwangerschaft selbst zu unterbrechen oder eine unge
setzliche Schwangerschaftsunterbrechung vornehmen zu lassen. Die Straf
verfolgung verjährt in drei Jahren.

§ 154
(1) Wer die Tat ohne Einwilligung der Schwangeren vornimmt, oder wer 

gewerbsmäßig oder sonst seines Vorteils wegen handelt, wird mit Frei
heitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer durch Mißhandlung, Gewalt oder Drohung 
mit einem schweren Nachteil auf eine Schwangere einwirkt, um sie zur 
Schwangerschaftsunterbrechung zu veranlassen.
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